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Obwohl die Frauenbe·wegtmg in denvergangenen Jahrzehnten viele gesell­
schaftliche Tabus problematisiert hat, wird über die Vergabe öffentlicher 
lvlittel nach Förderrichtlinien für Frauen in Deutschland noch wenig disku­
tiert. In den USA ist das ganz anders. Unter dem Oberbegriff "Affirmative 
Action « existiert dort seit drei Jahrzehnten eine bl'eite Debatte über Chancen 
und Grenzen öffentlicher Auftragsvergabe als Mit.tel der Frauen/örderung. 
v. Wahl vertritt die These, daß der »Affirmative-Action.-Ansatz unter günsti­
gen Rahmenbedingungen praktikabel und wirkungsvoll sein kann. 

Die Red. 

Eine neue juristische und politische Diskussion, die sich z. Z. bei deutschen Ent­
scheidungsträgern und vermutlich bald in den Gerichten entspinnt, dreht sich um die 
frage, ob die Vergabe staatlicher Aufträge und Subventionen als ein Instrument der 
beruflichen Frauenförderung eingesetzt werden kann. ';' Während im öffentlichen Sek­
tor seit etwa 15 Jahren verschiedene Formen frauenfördernder Maßnahmen Anwen­
dung finden, beschränkt sich berufliche Gleichstellung in der Privatwirtschaft auf 
vereinzelte - da freiwillige - Projekte . Um Art. 3 Abs. z GG im Erwerbsleben in die 
Realität umzusetzen, sind von feministischer Seite schon seit einiger Zeit verschie­
dene Überlegungen angestellt worden, um den Geltungsbereich aktiver Gleichstel­
lungspolitik in den Bereich der Privatwirtschaft hinein zu erweitern.' Diese Ansätze 
haben nun die juristische und öffentliche Debatte erreicht! 
Die Vergabe öffentlicher Aufträge unter Berücksichtigung sozialpolitischer Kriterien 
ist verfassungs- und europarechtlich umstritten. Abgesehen von Ausnahmen hielten 
Sachverständige auf einer in Berlin veranstalteten Anhörung zu diesem Thema die 
öffencliche Auftragsvergabe zum Ziel der Frauenförderung für vereinbar mit dem 

Fur die guten Ratschl :tge 7_ur Uberarbcllung diese$: Aufs:lll.(" S mochte ich nllch bel dtn Red ~l ktlons rTIlt ghe­

dern der Knli.<chen Jus tiz Sibylle R.osch und Ulnch Muckenberger sowie be, Sabin< Berghahn und Petr. 
Schafter hCr7.lich bcd.1nkcn. 

I H. PLlrr/ K. ßertclsnlJnn, Diskriminierung im Er.verhslcbcn. Unglcichbch:lndlungen von Frauen und 
Mannern in der Bundesrepublik, Baden·Boden 1989: H. DIeball, GlelChstd!.",!; il11 Erwerbsleben .m 
Bei.splel der F ra.u(·lIforderung~ K fHlschc Jusliz. 1991. S. 248 f. Zur Vcrfassu ngsmaßlgkcH \'on FrJ.u{·nquotell 
rur die Vergabe von Ausbildungs- und Arbci tspla lz.cn Siehe: S. R3lsch, r raucn4uolcn und Manncrreclue, 

Baden-Bad" n '991. 
" Im November '994 und Moi '995 ve"nsl.hete die Berliner Sen.tsverw. ltung fur Arbeit und Frauen die 

erste SlChverstandigenanhorung zum Thema ·Öffent!. chc Auftr.gsw rg.lbc und s taJtltchc LClSlUngs~e· 
wahrung - ci n InSlrUITIcnt der Fl.lUt."n forderung? t< Dlcscr Aufsatz 1St J.US ('mein dort behaltenen Vonrilg zu 
l'r.ucnforderung in den USA hervorgegangen . 
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Grundgesetz. Nach EG-Recht dürfen allerdings nur »wirtSchaftliche« Gesichts­
punkte bei der öffentlichen Auftragsvergabe herangezogen werden.' Die EG­

Richtlinie 71/)05 vom 26.Juli 1971 regelt in Art. 25,26 und '9 das Verfahren zur 
Vergabe öfientlicher Bauaufträge. Gleichzeitig stellt diese Richtlinie aber kein ein­
heitliches und erschöpfendes Gemeinschaftsrecht dar, so daß Mitgliedstaaten ergän­
zende nationale Auftragsvergaberichtlinien hinsichtlich des Arbeitsplatzes und der 
-bedingungen erlassen können. Die Verdingungsordnungen, die die öffentliche Auf­
trags\'ergabe in der Bundesrepublik regeln (VOB und VOLl, sind bisher streng auf 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ausgerichtet. Zuschläge an einzelne Unterneh­
men werden nicht nach sozialpolitischen Gesichtspunkten erteilt. Trotzdem wurde 

auf gesetzlicher Ebene zum ersten Mal 1990 im Berliner Landesantidiskriminie­

rungsgesetz (LADG; seit 1994 Landesgleichstellungsgesetz, LGG) in § I) vorgese­
hen, daß beim 
»Abschluß von Verträgen über Leistungen, die einen Aufwand von mehr als 10000 
DM erfotdern, ( ... ) bei mehreren vergleichbar qualifizierten Anbietern derjenige 
bevorzugt werden (soll), der sich ausweislich eines Fraueniörderplanes der Gleich­
stellung der Frauen im Erwerbsleben besonders angenommen hat«.' 

§ 14 betrifft die Vergabe und Gewährleistung von Subventionen: 
»Die Gewährung von Leistungen, auf die kein Anspruch besteht, auf der Grundlage 
von Landesgeset%en ist von der Verpflichtung des Empfängers zur Durchführung 
von Maßnahmen zur aktiven Förderung der Beschäftigung von Frauen im Sinne des 
Grundsatzes von Art. 3 abhängig zu machen. Von dieser Bedingung können die 

Empfänger von Leistungen ausgenommen werden, bei denen die Beschäftigung von 
Männern aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unabdingbar ist.« 
Subventionen könnten also ebenfalls unter Berücksichtigung von Ausnahmen an die 
Durchführung aktiver Frauenförderung gebunden werden.! Diese Regelungen steil­
ten bis 1991 ein »absolutes Novum« in der Bundesrepublik dar· Wegen fehlender 
Ausführungsgesetze sind §§ 13 und 14 bis heute nicht umgesetzt worden, doch dies 
soll sich nach Ankündigung der Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen nun än­
dern. 
Angesichts der in Deutschland mangelnden Erfahrung mit der Umsetzung »influen­

zierender Quoten« (Pfarr) bei der Auftragsvergabe, empfiehlt es sich, einen Blick in 
die USA zu werfen. Dort wird seit knapp 30 Jahren unter dem Oberbegriff »Affir­
mative Action« u. a. die Vergabe öffentlicher Mittel an Förderrichtlinien für Minori­

täten und Frauen gebunden. Detaillierte deutsche Literatur lum Thema Affirmative 
Action ist allerdings noch immer rar, und öffentl iche Auftragsvergabe wird kaum 

angesprochenJ Daher werden hier im folgenden der Inhalt und die Entwicklung von 
Affirmative Action dargestellt unter Einbeziehung des amerikan ischen Supreme 

Court. Analysiert werden insbesondere die Chancen und Grenzen öffentlicher Auf-

3 Vgl. Mmcilung der SenatSverwahung rur Arbeit und Fraut:n ;tn das Abseordnetenh:tus von Berlm, Drs. 
11./345 I und 1:./3760 - Schlußbcncht, '994. EG-Recht 7.UI" Auftragsvergabe: Artikel S9 (Freier Olensdei­
stungs.verkehr) und 60 EWGV (Dienstleistungen) , So k~m Jie EG-Kommission bei dem JUS Nordrhein· 
Wl'sdalt'n stammend<:"n Lchrllllb~· ErI :.lß zu dem Schluß, daß dic·dordcft(.' Ausbildung ausschließlich 
weiblicher Lehrltngc als Verstoß gegen EG-Rech t gewenet werden muß (<,bJ.). 

4 Llndcsantidisknmirucrunbsgcsctz. Bcrlin (LADG) vOm}1. Dez. 1990 in der F:t5sung vom 13 . Aprtl '993 
(GYBI. Berlin '99,5.8 und '99J 5.,84), § 'J . 

I § '4 LGG Berhn. 
6 H. Dtcball CFn. I j, S. '47. 
7 Bowc-Gutman, S., h'Jucn im offcruljchen Dienst - Enrw lcldung und M:'Ißnahmen In der Bundesrcpubltk 

Deu[~\'htand, Schweden und d<"n USA -, Forsc:hung.~ bt:ncht der friednch -Ebcrl-Stiftung. Bonn 1982; 
Schopp-Schilling, H.-B ., .. ForderpJ:Hlc! QUOlen, Zielvorg.,bc::n: Internationale I:rf:thrungcn., in: Hessen­
dienst der St:l:lrskall/.lci (Hg.), Q uoti ,:nmg - ReJzworl od~r Losung?, Experten3nhorung der Hcssls,hcn 
Landcsreblcrung am 2. Mal 1985. Wiesbaden t986; v. Wahl, A., Berufliche Gleichstellung von Frauen tn 

den USA und der ßundesrepubJlk, Dissertation, Berlin '995. 
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tragsvergabe als Mittel der Frauenförderung im Spannungsfeld zwischen relevanter 
amerikanischer Rechtsprechung, öffentlichen Forderungen und politlsch-admini­
strativen Vorgaben. Hierbei wird deutlich, daß dieser Ansatz unter günstigen 
Rahmenbedingungen - entgegen der in Europa vertretenen Meinung - praktikabel 
und wirkungsvoll sein kann. 

Affirmative Action wirft ein deutliches Licht auf das ungelöste Spannungsverhä.ltnis 
zwischen liberaler (Rechts- )Tradition und sozialpolitischem Handlungsbedarf in den 
USA. Die Analyse der rechtlichen und politischen Erfolgschancen von Affirmative 
Action weisen auf grundlegende Kontroversen und Machtkonstellationen in dieser 
westlichen Demokratie hin, di e auch für den deutschen Kontext relevant sind. 

l. Was ist »Affirmative Action.? 

Affirmative Action kann man wörtlich mit »unterstützender« oder »bestätigender 
Maßnahme« übersetzen. Der Begriff Affirmative Action umfaßt verschiedene For­
men aktiver Gleichstellungspolitik, die Vergabe staatlicher Aufträge nach sozialpoli­
tischen Kriterien ist eine davon. s »Unterstützt« wurden in den USA seit den 60er 
Jahren benachteiligte gesellschaftliche Gruppen durch die staatliche Maxime der 
.,Great Society«. Diese besagte, daß ökonomische und militärische Wenbewerbsfä­
higkeit und gesellschaftlicher Fortschritt nur durch die Ausweitung der Partizipation 
und Rechte bisher diskriminierter Gruppen und durch deren soziale Integration 
gewährleistet werden könne. Die Idee der »Great Society . war vom sozialreforme­
rischen Geist der Kcnnedy- und Johnson-Administration geprägt . Ethnische Grup­
pen, die durch Gesetz, Sitte und Vorurteil lange systematisch von ökonomischer 
Teilhabe und Bildung ausgeschlossen waren, sollten durch die Politik der Affirmative 

Action »Wiedergutmachung« für die Folgen von Sklaverei und »Rassen «segregation 
erfahren.9 Die spezifische Herleitung dieser kompensatorischen Gleichstellungs­
maßnahme implizierte, daß mit dem Begriff Affirmative Action zunächst ausschließ­
lich Gleichstellung für schwarze Amerikaner assoziiert und bezweckt wurde. 
Gle ichstellung für (weiße) Frauen war nachrangig, wie die legislative Gesch ichte und 
die juristische Diskussion zeigen . '0 

Wichtig für das rechtliche Verständnis von Affirmative Action ist das Spannungsver­
hältnis zwischen a.) verfassungsrechtlichem Glcichheitsgrundsatz (Equal Proteetion 
Clause), b.) Antidiskriminierungsgesetzen und c.) Affirmative Action Policies. Die 
Auslegung der Equal Protection Klausel in der amerikanischen Verfassung durch den 
Supreme COUrt ähnelt der Interpretarion des Gleichheitssatzes des Art. 3 

8 Afrirm3tive Action ist nur einer von sechs \'crschicdenen Glcichsu:llungsanS3[ZCn In den USA, die ge­
schlechtssptzifischc UnglclC'hhcll :un Arbc'llsp l.ll~ abbauen s.ollcn. Affirmative AClion selbst I~ßl SIC:h 
wiederum n~ch dem Bl'reicb der Anwendung (offendich/priv.H. Ulll\'c:: rS n :l {('n /Arbellspl:ll ~ ete .) und 
fnh:th und Umfang dlrfe renzleren. Vgl. \'. Wahl (rn. 7); Ou:-s., Gc:schlecht und Arbeitsmarkt. Glcich ~tcl­
lungspotitik In den USA lind der Bundesrepublik, in: PROK LA, Zeitschrift fur kritISche Soz l:!.lwi.ssen­
schaft, Heft 99, 25.Jlhrgang 1995. Nr. 2, S. 221 - 233. 

Im Englischen wird der BegriH _rat.:c . 111 der wissenscbafdlchcn LiH.'rat ur und In der Alltagssprache 
vcrw~dl. Mir ist bewußt. daß dIe Übersetzung ins Deutsche problematisch ers,hemcn kJnn aufsrund 
des Gebrauchs des Begnff~ .. Ra sse" U'I der n:monalsozlalistischm Idcologil·. Anges ic hts des lrnenkaru­
schen KontextS des Aufs.:lt zes \/ erwcnde Ich den don ubl.chen Tcrnu.ous. 

10 Einen Uberbl ick ubl'r die historische Entwicklung der Verfassungsrechtc \/on Frauen und die dlesbe'l.ug­
liehe Rechtsprechung In den USA geben u. a.: Rhode. Dcbor.th , Justice, Gender and Juslices. In : Cmes, 
Laura L./Heppcrle, Wi nifrcd L. (cd~.). Women. ,he Couns and Equal!tYI Newbury P:t rkl cw Dchli, 
1987, S. I }- )4: I-Ioff-Wilson, Jo~n, The Unflllished Revolution. Changlug l('~a l St:nus of U.S. Women. 
in: Signs, 19R7, vol. I}, no. I, S. 7-.}6. 
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Abs . l GG." Der Supreme Court interpretiert daher all e direkten gesetzlichen und 

staatlichen D ifferenzierungen aufgrund von Rasse (und in geri ngerem Maße von 
Geschlecht) in der Tendenz als verfassungsw idrig . 

Diese Interpretation hängt mit der für das Verständnis der amerikanischen Recht­

sprechung grundlegenden, aber komplexen Methodo log ie der Gleichheitsprüfung 
ZUSammen. Dort werden anhand von drei unterschiedlichen Standards, dem engen 

oder strikten, dem mittleren und dem weiten Prüfungsmaßstab, Gleich- bzw. Un­

gleichbehandlung auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin überprüft. Ethnische Klassifi­

zienlngen gelten grundsätzlich als »verdächttg« und unterliegen meist einer strikten 
Prüfung (strict sc rutiny). »Verdächtige« Kategorien können nur aufrecht erhalten 

werden, wenn sie zu der Verwirklichung eines »zwingenden , überragendcn öffentli­

chen Interesses« ... »notwendig« sind." Die Anlegung des str ikten Prüfungsmaß­

stabes fü hrt fast immer zur Verfassungswidrigkeit oder, wie de r berühmte Verfas­

sungsrichter Thurgood MarshaJll980 sagte, »st rict scruti ny. ist »st ric t in theory, but 
fatal in fact. «' ) Eine Ausnahme bildete lange Affirmative Aclion, da man hier eine 

Differenzierung zw ischen Gruppen als gerechtfertigt ansah . Demgegenüber wird 

geschlechtsspezifische Differenzierung überwiegend mit einer mittleren Prüfungs­
stufe ko nt rollie rt, was dazu führt, daß ungleiche Behandlung zwischen Männern und 

F rauen eher zulässig ist. Das Verfassungsgericht hat sich auch hier nicht auf eine 

einheitliche Linie festgelegt, sondern sich einen Spielraum bewahrt, der auch den 
politischen Zeitgeist widerspiegelt. 

Antidi sk rimin ie rungspo litik erfolgt vor allem in Form von Gesetzen und Verord­

nunge n und geht vorrangig auf das Bürgerrechtsgesetz (Civii Rights Act) von 1964 

zurück (s. u.). Die Antidiskriminierungsgesetze richten sich gegen individuelle Dis­
kriminierunge n von seiten Privater und Öffentlicher in fas t allen so"ia len Belangen, 

aber hier soLl nu r auf den Bereich Erwerbsarbeit und Diskriminierun gen durch Ar­
beitgeber und Gewerkschaften eingegangen werdcn. Die Durchsetzung der Antidis­

kriminierungsgesctZC erfolgt in großem Maße durch individuelle gerichtliche 

Klagen. Beglei tet werden Beschwerden durch Gleichstellungsbehö rden . 

Affirmative Action geht im Anspruch über Gleichbehandlung und A l1lidisk rimioie­

rung hinaus. Sie geht d avon aus, daß das Ungleichgewicht zwischen Schwarzen und 
Weißen bzw. zwischen Frauen und Männern ein stmkturelles Problem darstellt, das 

nicht allei n durch individuelle Verhaltensänderung von Arbeitgebern becndet wer­

den kann, sondern nur durch gleichmäßigere Machrverteilung. D eshalb sollen 

Angehö rige bishcr d is kri min ierter Gruppen bei ähnliche r Qualifikation zu repräsen­
tativen oder sogar höheren A nteilen eingestellt und befördert werden. Um die 
vermehrte Einstellung und Beförderung tatsächlich zu erreichen bzw. um Fort­

schritte feststellen z u können, ist fü r die Umsetzung von Affirmative Action neben 
rechtlichen Grundlagen der E ingriff staatlicher Institutionen notwendig, die d ie 

Aufstellung vOn Statistiken, Förderplänen und Quoten einleiten und deren Einha.l­

tung kontrollieren. 
Dics gilt auch für die Verg abe öffentli cher Aufträge. In der jurislischen Literatu r der 

USA ist zwischen »schwacher . und »sta rker « Affirmative Action unterschieden 
worden. L, Unter schwachen Fördermaßnahmen versteht man z. B. Stellenausschrei -

I1 Sacksofsky, UtC, DOls Gru ndrecht auf Glachbcrcchugung. Eine rt:d1t sdo ~! ln :ui schc Umersudwilg zu 
Art.} Abs. l des Gru nugesetzcs , Bac.1t:n-Baden '991 , S.209_ 

I?; Bruggcr, WlIlrried, GrundrechH~' und Vcrfassungsgcrichtsb3rk('1t ,n den Vereimgten St.l.nell von Amerika, 
TubIlIgen, 1987. S. 17J . 

I} Lorber, Lawrcn~/Ki ... k. Robert. Supreme Coun Didn '( Kill Afiiml~l{ive Action, in : Thc N3tionaJ L3\V 
Journal. Vol. 17. N T. H. }_,_ '995. S. A1.I - 22. . 

'4 Kilgo re, PClcr G., Goals, QUOl3S, Prefcrcncc~ :md Sei As idcs: An Appropnatc AHinn:Hi ve AC lion Res­
ponse [Q Dlscnminatlon?, in: Valp:lr~iso Un \Vc:r.my Law R.:.-vicw, Vol. '9. S. 8.z.9-846, 1985' 

( 8) 
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bungen, die speziell Frauen zur Bewerbung auffordern, sowie gezielte Weiterbildung 

und aktive Rekrutierung. Hautfarbe und Geschlecht werden ab ein Faktor unter 

anderen im Bewerbungsprozeß berücksichtigt (sog. Harvard Rule)." Starke Affir­

mative Action orientiert sich dagegen an den Ergebnissen, die Fördermaßnarunen zu 

erreichen versuchen. Die Mittel zur Umsetzung stellen hier Ziel- und Ergebnisquo­

ten und feste Kontingente (set-asides) bei der staatlichen Auftragsvergabe dar. Die 

Ausbildung von Mädchen in nicht-traditionellen Frauenberufen spielt eine unterge­

ordnete Rolle bei Affirmative Action. Da es keine Berufssparten gibt, die Frauen 

durch Arbeitsschutzgesetze kategorisch ausschließen, gestaltet sich die Integration 

in Männerberufe in den USA etwas leichter. ,6 Schließlich gibt es in der Privatwirt­

schaft auch von Gerichten angeordnete Affirmative Action Pläne und feste Quoten, 

die bei nachgewiesenen und eklatanten Diskriminierungen auferlegt werden. So 1979 

im Fall Uni ted States v. Paradise, als einem Department des Staates Alabama auf­

grund kategorischen Wide"tands gegen die Einstellung von Schwarzen eine jo%ige 

EinsteUungsquote verordnet wurde.'7 

2. Politisch-historischer Entstehungskontext amerikanischer 
Gleichstellungspolitik 

Warum entwickelte sich dieser Politikansatz schon so früh und stark in den USA, in 

einem Land, in dem sozialstaatliche Absicherungen und arbeitnel1merfreundliche 

Regelungen nicht so selbstverständlich sind wie in westeuropäischen Sozialstaaten? 

Die amerikanische politische Kultur ist fest in der Tradition des Liberalismus und 

Individualismus verankert. Da der Sozialstaat schwach ausgebildet ist, ist es für das 

amerikanische Demokratieverständnis und die Aufrechterhaltung der sozio-ökono­

mischen Ordnung umso wichtiger, daß allen Bürgern formale Chancengleichheit 

gewährt wird. Durch "Chancengleichheit« soll jede!r befähigt werden, seine ökono­

mische und soziale Lage durch eigene Leistung zu verbessern. Die Aufrechterhal­

tlIng des meritokratischen Mythos vom »self-made man« bedarf jedoch gleicher 

Zugangs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Diese waren bis Mitte der 60er Jahre nicht 

gegeben, da besonders in den Süd staaten eine strenge Rassensegregation in aUen 

Lebensbereichen herrschte. Die Segregation zwischen Schwarz und Weiß schlug sich 

ökonomisch bei ersteren in niedrigen Einkommen, doppelt so hoher Arbeitslosig­

keit (7'7'0-14%), schlecht ausgestatteten Bildungseinrichtungen, geringen Aufstiegs­

und Ausbildungschancen und sogar eingeschränkten Wahlrechten nieder. Die histo­

risch ausdifferenzierte Struktur dieses »Arrangements« deutet auf die Tiefe des 

"Rassen«konfliktes in den USA hin. 

Der eklatante Widerspruch zwischen der Situation der Schwarzen und der liberalen 

Tradition der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung wurde in den joer und 60er 

15 Der Begnff .. H:tr.'J.rd Rul(' ~ summt aus dem ünell Regc.nts of (he Um\'('rmy of C~Jitorllla v, Bakke, 438 
U.S. 265. )16--19 (1978) zur Verfassungsm-aßlgkclt \'on Afflrm::lIj ... e Acti on (s . u.). Wahrend dir Quoten . 
regelung an der Univcrmat ln Cali fo rnirn 3bgclehm wurdt.\ nahm das Ve rf.l !:sung$gcrt..:hr dlt: Regelung an 
der Harvard Uni\'er~ity als Vorbtld, \\'0 ., fro ·amerlklmsche Elhm z.ll3l al s eill Plus Ifi einer Bewerbung 
f,;ewenct werden konnt!: , Vgl. GrosSlI13nn , Deldrc A,. VO!Unl.lrY AfJi mlJllVe Ac:ion Plans In IulY"Jnd the 
Unllcd St:Hl'5 : D ifferilll} Nations of Gender Equalj[y, Comp;.\1";1II\'C L .. oor Law Journal. Vol. 14. '992- 93, 
S,189, 

16 feh lende Arbclt5Schulzgesclze fuhren allerdings bc~ondcrs Im h'dl vo n Sch wanger:o;c h oaft und Geburt:tu 
mein zu untersch:llzen den I 3chlcdell rur dic Arbennehfllerinnen, Du: Posltlon :-tmenkamscher abhanglg 
Bcschlftigtt'r ISl weiterhin durch das Fehlen emes Bclrt cb5vCrh s::i ungs&{,'sClZCS und durch geringe gcwerk· 
scbJdu:he OrgantsJuon unglelcb schwacher als In der Bund~srepubllk, 

'7 S~lC-ksof.<;ky, U. (f 'n. 11), S, ~~ 5. 
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Jahren durch die friedfertigen Demonstrationen der schwarzen BürgerrechtSbewe­
gung unter der Leitung von Dr. :vIartin Lurher King, durch lang anhaltende 
Boykotte und die gewalttätigen Aufstä.nd e in schwarzen Ghettos ins öffenrliche Be­
wußtsein katapultiert. Die Folge waren wcitreichende Reformen zur Descgregation, 
besonders im Bildungswesen. Ein Teil der folgenden Reformgesetzgebung befaßte 
sich mit der beruflichen Gleichstellung und stellt die Grundlage für akti ve Antidis­
kriminierung und Affirmarive Action dar. Im 7. Absatz (Tide VII) des umfangrei­
chen Bürgerrechtsgescves von 1964 wurde festgelegt, daß niemand aufgrund seiner 
"Rasse" (race), Hautfarbe, Religion, nationaler Herkunft oder aufgrund des Ge­
schlechtes diskriminiert werden dürfe. Aueh die Ungleichbehandlung von Frauen 
wurde mit dem Tirle VII gesetzlich verboten, aber ernsthaft erst durch die erste Welle 

der neuen Frauenbewegung problematisie rt. U merstützt wurde die Aufnahme des 
Zusatzes »Geschlecht« im Tirle VII von einer ungewöhnlichen Koalition, bestehend 
aus liberalen Parlamentarierinnen im Repräsentantenhaus und konservativen Süd­
staarlern. Erstere forderten erweiterte Chancengleichheit für Frauen, letztere hoff­
ten, das gesamte Bürgerrechtsgesetz und die damit einhergehende Desegregation zu 
Fall zu bringen.· 8 Die Aufnahme dcr Kategorie »Geschlecht« kann daher zwar als 
paradoxes Ergebnis dieser politischen Auseinandersetzung an gesehen werden, nicht 
aber als Zufall. Antidiskriminierung aufgrund des Geschlechts wird durch Tide Vll 
abgedeckt und mcist genauso implementiert wie Antidiskrim inierungsmaßnahmen 
für Schwarze und andere ethnische Minderheiten. 
Nach ihrer F.inführung konme sich Affirmative Action als von beiden Parteien un­
tcrstützte Politik bis '980 konsolid ieren . Unter den republikanischen Präsidenten 
Reagan und Bush (1980-/992) war Affirmative Action auf verschiedenen Politikebe­
nen (Ämterbesetzung, RechtSprechung, regierungsamrliche Rhetorik) von ciner 
Abbautendenz gekennzcichnet, dic die praktische Aushöhlung der Gleichstellungs­
maßnahmen z ur Folge hatte. Die rechrlichen Grundlagen sind allerdings unverän­
dert geblieben. Seit 1992 versucht der demokratische Amtsinhaber Clinton mit e iner 
Hinhaltetak tik gegenüber einem radikalisierten neoliberalen Kongreß die Funda­
mente von Affirmative Action vor weiterer Erosion zu bewahren. Dies gestaltet siCh 
besonders schwierig, se itdem 1995 und 1996 verSChiedene republikanische Präsi ­
dentschaftskandidaten mit der erklärten und werbewirksamen Absicht angcrrctcn 
si nd, Affirmative Action ganz abzuschaffcn, um damit die Stimmen einer als »angry 
white maie<. bezcichneten Wählerschaft zu gewinnen. 

J. Rechtliche Grundlagen. und institutionelle Umsetzung 

Der 14. Zusatz der amerikanischen Verfassung, die »equal protection« Klausel, 
schützt als Rahmenbedin gung di e bürgerrechtliche Gleichheit aller Rürgerinnen und 
Bürger und wurde zur Abschaffung der Sklaverei erlassen. Diese Klausel bindet die 
Elnzelstaaten und den Bund , nicht aber die Privaten. Sie spezifiziert keine bestimm­
ten Diskriminierungsverbote wie bei uns der Art. 3 Abs.3 GG. So gibt es auch 
keinen Artikel , der die Gleichberechtigung von Mann und Frau festschreibt. Der 
verfassungsrechtliche Schutz bestimmter Gruppen ist sehr schwach. Da bei der Frage 
nach der Ve rfassungsmäßigkeit vo n Gleichstellungspolitik ein striktes Differenzie-

.8 Vgl. Robinson, Donald A., Two Mo\,('mt'nts In PurSlllt or Equal Employmc: nl OpporluollY. in : 5mgs 
1979. 4. S. '113- 433 ; verr<:e, Myr" M:l.rx/ Hcss, B,,{h B .. COlltrO"crsy :lmJ oalitlun : 111(: Ncw Fcminl.5t 
Movemcm. Bo,,"n (98), 5.ljoff.; v. Wahl , A. (Fn·7). 5'93-97. 
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/86 rungsverbot angelegt wird, können bestimmte s tarke Affirmative Action Ansätze­
ähnlich wie in der Bundesrepublik - nicht von der Verfassung gestützt werden. Selbst 
einfache Gleichstellung zwischen Männern und Frau en ist in Klagen unter der Equal 
Protection Klausel kaum durchzusetzen. ' 9 Daher erfolgen die mei sten Klagen gegen 
Ungleich behandlung auf Gesetzesebene. 

Dort gibt es den Tide VII, der zentral ist für den Beginn und die Durchsetzung 
ak tiver Antidiskriminierungspolitik für FrOluen im Erwerbsleben. Seit '972 betrifft 
er öffentliche und private Arbeitgeber mit mehr al s r 5 Beschäftigten.'o Schon ei n 

Jahr zuvor, 1963, hatte der amerikanische Kongreß ei n Lohn gleiehheirsgesetz erlas­
sen (Equal Pay Act), das gleichen Lohn für die gleiche Arbeit zwischen Männern und 

Frauen vorschri eb. Der Tide VII und der Equal Pay Act bilden zusammen die ge­
setz liche Grundlage geschlechtsspezifischer Antidiskrimini erungspolitik im Er­
werbsleben. Die aussch ließlich wörtliche Auslegung würde jedoch bevo rzuge nde 
Behandlung vo n frauen verbieten und damit den "Geist« (spirit) und Zweck diese r 
Gesetze ignorieren. Ziel des Gesetzes ist nämlich "co break down old patterns of 
segregation and hiera rchy. «" Bevo rzugte Einstellung und Beförderung zur Über­

windung demokra tisch nicht legitimierbarer Ungleichheiten ist daher in bestimmtem 
Rahmen erlaubt. 
Die Anerkennung der Existenz systemat isc her Diskriminierung und staatlicher Ver­

antwortung durch den T ide VII führte 1965 und 1967 zu zwei Präsidentenverord­
nungen (Executive Orders I 1246 und I r 375) unter Präsident Johnson, die Affirma­
tive Action und öffentliche Vergabepraxis nach bestimmten förderplänen für 
Minoritäten und Frauen begrün dete . Damit ist die öffentliche Auftragsvergabe in 

den USA seit 1967 mit förd erri chtLnien für Minoritäten und, in geringerem Maße, 
Frauen verbunden. Die beiden Präsidentenverordnungen richten sich an Unterneh­
men, die öffentliche Aufträge des Bundes erhalten, sowie an deren Subunternehmer 
und an die Empfänger staatlicher Subventionen wie z. B. di e privaten Universitäten. 

Der Title VII und die zwei genannten Verordnungen eröffn eten Millionen vo n Men­

schen neue Erwerbs- und Aufstiegsmöglichkei ten. 
Bis 1977 galt Affirmative Action bei der Auftragsvergabe für Unternehmen mit mehr 
als 50 Beschäftigten und bei einem Auftragsvol um en von mehr als 50000 $. Eine 
Obergrenze existierte nicht. U Unter der Präsiden tschaft J imlllY Carters wurde der 

Geltungsbereich erweitert, indem die Anzahl der Beschäftigten auf 15 und das Min­
destvertragsvo lumen auf 10000 $ heruntergesetzt wurde. Nun fiele n mehr Unter­

nehmen unter das Gesetz und waren gezwungen, vermehrt Förderpläne aufzustel­
len. Ab ' 977 w urd en die Präsidenten verordnungen, die öffentliche Auftragsve rgabe 
an Förderprogramme in der Privatwirtschaft gebunden hatten, auf ßundesebene 
durch ein Gesetz gestütz t (Public Works Empluyment Act). Letzteres besag te, daß 

mind estens 10 % aller Bunuesmittel , die zur Finanzierung öffentlicher Vorhaben in 
Bau und D ienstl eistung bereitges tellt werden, an Firmen von Minderheiten vergeben 

werden so llten. Auch Firmen, die mehrhei tlich Frauen gehörten bzw. diese gez ielt 

19 Vgl. den Fall PcrS'OnneJ Administrator of r",lass,lchllsens Y. Fecney . 1979- ra lldarstc.:Jlu IlGcn , Rechtspre­
chung und Urteile des Vcrftlss unj..;sgcricllts ~. u G~>sthlcl.:htcrdl$krunJnlerU i1 g "; Ind bcso nder.s gut aufb"rtl' 
tet m: OmlliJ.n. Sus.ln M./Kamp. Jl':tn P., S('x~ß:\sed Employment Discrirn ination, Dcerficld 1990 (hit .. : 
Kap. I}, 5,34 f. ) ; Thomas, Ckure Sherrn:ln, Sex DiscT'imm<itiQn In a NutshclJ, Sl. P:l.lll, Minnrs{)[a 1981; 
Kay, Hcrma Hili , Sex· ßascd Discnm inallon, Texts, Case!), Jnd M:ucri<l.ls, Sr.PauJ, Minnesota 1981. 

20 Der Grenzwert 151 ubeT die .Jahre von 100 .au f 15 ulld dan n auf 15 gesunken. 
1 1 United Su:clworkers of AIlH.'rlca \' . Wc:bcr. 443 V.S. (9), l08 (1979) : ZitIert Senator Humphrey, 110 

Congrrs:- ional Rcc::o rds 6S48 (1964). 
II In den EG wurden dagq;cn fur den Gdtungsb(.·rcich d('·5 EG ~RcdllS b ranch enspcz j(i ~chc SchweIleIlwerte 

('ingeridll(,[ (z. B. 800 000 EeU im Bereich Telc.kommumk:l. lLon) . Es besteht daher u. U. dic Chance . 
EnLSchc:idung~n Li bcr Auf(rags\! ~rgdben unterJ·I.:lJb der SchweIJenwerte nach deutSchem Rt'cht ;f;l.! beurtei­
len und Pr;luenfo rderung zlIzubsscn . 
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förderten, wurden z. T. berücksichtigt. Die hier festgelegte geringe Kontingentie­
rung für Minderheiten stellte einen ersten Affront gegenüber der Laissez-faire 

Politik in der Auftragsvergabe dar. Im Mai 1979 erließ Carter die Präsidentenverord­
nung 12138, die die Bundesverwaltung verpflichtete, »to facilitate, preserve and 

strengthen women's business enterprise and to ensure full participation by women in 
the free market system.«" 

In den 80er Jahren wurde unter Präsident Reagan die Nutzung der öffentlichen 

Auftragsvergabe als sozialpolitisches Instrument eingeschränkt, indem er die Min­

destgrenze der Beschäftigtenzahl auf 250 und das Auftragsvolumen auf 1 Mio. $ 
erhöhte, so daß 75% der b.isherigen Firmen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 

nicht mehr an die Affirmative Action Vorgaben gebunden waren." Unter Präsident 

Bill Clinton wurden die Grenzwerte wieder auf 50 Personen bzw. auf 5°000 $ her­

untergesetzt. Aufgrund der politischen Kursänderung seit 1994 durch die republika­
nischen Mehrheiten in beiden Häusern des Kongresses ist inzwischen wieder mit 
drastischen Einschränkungen zu rechnen." So hat u. a. der republikanische Gouver­

neur des multiethnischen Staates Californien, Pete Wilson, - trotz Sanktionsdrohun­

gen aus Washington 1995 - jegliche Affirmative Action Quotierung an den 
öffentlichen Universitäten in seinem Staat abgeschafft. 
Neben dem Bund haben auch Einzelstaaten und Gemeinden Vergabequoten bzw. 
finanzielle Anreizsysteme eingerichtet, die die Förderung kleiner und lokaler Unter­
nehmen einschließen. Dies schien politisch unerläillich, da den Schwarzen, die im 
Durchschnitt 12% der Bevölkerung darstellen, nur 2% aller Unternehmen gehören. 

Sie erwirtschaften weniger als J% der nationalen Staatseinnahmen.'6 Daher sollte 

z. B. in Baltimore, wo 85% der Bevölkerung schwarz sind, mit einer vergleichsweise 
moderaten Zielquote von 20% vermehrt Aufträge an Minderheiten vergeben wer­

den. Richmond mit 50% Schwarzen legte eine Quote von 30% fest." Ähnliches 
geschah in vielen Gemeinden und Landkreisen. Diese unteren Ebenen eröffneten 
damit in den USA einen weiteren Zugang für die Frauenförderung. Auch die föde­

rale Struktur der Bundesrepublik eröffnet bedenkenswerte Möglichkeiten, diese 
Policy auf unteren Ebenen einzusetzen. 

Die von der amerikanischen Regierung eingesetzten behördlichen Überwachungsin­
stanzen für Gleichstellung sind hauptsächlich die Equal Employment Opportunity 
Commission (EEOC) und die Office of Contract Comptiance Pro grams (OFCCP), 

die seit Anfang der 70er Jahre relativ effektiv arbeiten. Die Existenz. dieser Bundes­
behörden stellt neben dem Title VII den wichtigsten Unterschied zwischen deut­

scher und amelikanischer Gleichstellungspraxis dar. Die Gleichstellungsbehörde 
EEOC wacht über die Einhalrung der Antidiskriminierungsgesetze, nimmt indivi­
duelle Beschwerden entgegen, registriert Verstöße und vermittelt zwischen streiten­

den Parteien. In den ersten 5 Jahren ihres Bestehens wurden 51000 Beschwerden 
eingereicht, davon waren 25% gegen geschlechtsspezifische Diskriminierung gerich­
tet." Heute sind es knapp 42 %. 

23 Sutem ent cf Amy J. MiIIOl~Ht, N :ltJOn::d Wo men'" Bu ,\O iness Council, bdore C ommlttcl.' On Small Busi­
ness, United St,1tcS Hou~t:' of Repre.5 entatlVI.' ~ , HC:lrings on Procure menl Refo rm, 2. 2.1994, W:lsh inglon, 
5.6. 

24 Warnen Employed, D;1mage Repon, Thc Dedinc cf Equal OpponunLty Enforcemem under lhe Reagan 
Admin ismuion, Washin g:tOn N ovember [982 , S. 10. 

25 Die Abhangigkclt der Glc ich:;tdhll1 gsbchord(· 11 rur Minderheiten und frauen vom politi schen Kurs der 
Jeweillgcn Administration dokumenri('n Dan Wood, .. Does Politics Makc :\ DLffcrell c(· at ehe EEOC ?"" 
in: American Journ alof Politlcal Scicncc, Vol. 34, Nr. z, Mal 1990, S. 503-530. 

26 Daly, Mary c.. Rebudding [he Cil)' of Rlchrnond: Congress's Power to Author i .. ,c {he Star('s 10 Imple~ 

rneßt RJ.ce~ Conscious Affirmative Action Plans, ion: ßo_<;wn Collegc La ..... Rcvic\\', Summer 1992, Vol. 33 
Ne. 5, 5.90)-980. 

27 Dimco, Jcan, Minority COnl rt1ct illg. In: Arnerican City & COUnty, July 1992, S. 54-58. 
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188 Aufgrund der geringen personellen und finan ziellen Ausstattung der Behörde 

konnte die EEOC zwischen 1973 und 1975 nur 1% der 12800 Beschwerden dieser 
beiden Jahre erfolgreich bearbeiten. Heute werden pro Jahr bei dieser Behörde etwa 

150000 Beschwerden eingereicht, das sind 450 pro Tag. Die Zahl nicht bearbeiteter 
Fälle liegt z. Z. bei 193859 mit einer Wartezeit von mindestens einem Jahr. Aller­
dings hat sich die Zahl der gelösten Fälle unter der ClinlOn Administration im 
Vergleich zur Bush-Regierung fast verdoppelt." 

Die Verbandsklage war ein wichtiges Werkzcug bei Schadensersatzklagen in den 70er 
Jahren und erzielte einige grundsätzliche Urteile zugunsten der Klägerinnen, doch 
sie verlor unter den Reagan- und Bush-Administrationen an Bedeutung.l° Dies hatte 

hauptsächlich zwei Gründe: Erstens kam direkte formale Diskriminierung immer 
seltener vor, und z.weitens wurden die Gleichstellungsbehörden in den 80er Jahren 
angewiesen, keine Verbandsklagen mehr zu unterstützen. Kotkin schließt aus der 
rechtsdogmatischen und empirischen Entwicklung seit Mitte der 80er Jahre: 

» .. systemic class action litigation [Verbandsklage; A. v. Wahl] under Tide VII is no 
longer a viable means of routing out the discrimination that rema.ins in our society. 
Absent legislative change, the future ofTitie VII lirigation lies with individual claims 
of disparate treatment.«" Ich gehe davon aus, daß mit dem Bedeutungsverlust der 

Verbandsklage der politische und rechtliche Druck für die breite Umsetzung von 
Affirmative Action auch in der öffentlichen Vergabepraxis gesunken ist. So gesehen 
erscheint Kotkins Beurteilung der Situation pessimistisch, da in der Praxis individu­

elle Klagen weniger durchsch.lagende Konsequenzen nach sich ziehen. 
Die andere entscheidende - wenn auch kleine - Behörde auf Bundes- und Länder­
ebene ist die OFCCP, eine Unterabteilung des MiniSteriums für Arbeit, die sich 

ausschließlich mit der öffentlichen Vergabepraxis befaßt und für dieses Thema beson­
ders wichtig ist. 1982 umfaßte ihr Wirkungskreis 29000 pri vate Vertragsparl11er, die 
wiederum 3 J Millionen Menschen beschäftigten.)' Jährlich verteilt die OFCCP mit 

ihren knapp 1000 Angestellten Informationen an firmen, berät bei der Umsetzung 
von Affirmative Action Plänen und untersucht die Einhaltung von diesen Plänen in 
einer Reihe staatlicher Vertragsparmer vor Ort, insbesondere bei den 500 größten 
Firmen. Die Behörde analysiert eine kleine An zahl von Firmen und dort besonders 
die Arbeitsorganisation und -praxis wie Anstellung, Gehalt, Beförderung, Gratifika­

t.ion und Segregation. Beschäftigte werden interviewt, um festzustellen, ob systema­
tische Diskriminierung gegenüber einer Gruppe besteht. Unter der Bush-Regierung 

Wurden 19906033 Verträge von Unternehmen überprüft, die insgesamt 2,7 Millio­
nen Menschen beschäftigen. H Von den jährlich 1295 eingereichten Beschwerden 
betrafen nur 177 Affirmative Action. Die Beschwerden aufgrund vo n Diskriminie­

rungen wegen körperlichen Behinderungen waren dagegen fünfmal so hoch. Die 
Zahl der bei der OFCCP als solche akzeptierten Beschwerden bezüglich der Ge­

schlechts- und »Rassen «diskriminierung ist also verhältnismäßig gering. Es bleibt zu 

28 Mczey, S\l ~,ln Gluck, In Pursuir of Equ:tlilY , \'(foIlH:n. Public Poli<,)'. and the Federal Courts, Ncw York 
199', S. 39· 

:19 Fields. Gary/Dowling, Carrie, ,. W;\lting for JuStice, Workplacc discrimin:uion cl:ums hit record,(, USA­
Today, '5.8 . 1995, S. IA, LA, loA . 

JO Vgl. BergeT. Marg;m:t A .. LirigJtion on Behalf of Women. The Ford foundauon. New York 1980. Eine 
breite Diskuu ion adu :Imeribnischt:' r JUri sten zu diesem Thema in: Georgetown Law Journal, Vo1.79. 
T)art 2, 1991, ins~.50ndcrc: Bcckcr, M~rr E.) Necded In thc Ninct.es: Impro\'cd Individual and Structur,ll 
Rcmcuies for R:1ci:l1 and Sexual Dis:ldvJmagcs in Employmcnt, lbld, S. ,659-1693-

J' Kotkin, Minna J., Pubhe Rcmedics (oJr Privatc Wrongs : Rethinklng [he Tule VII Back Pay Rcmedy, in: 
Hastings Law Journal, Aug. 1990. Vo1.41, S.IJOI-1J S1,ziL $, 1377(. 

j2 Woman Emplo)'cd (Fn. 24). S. 2 . 

3J Office of Federal Comr.let Compliance Progr3.OlS, .. Twcnty. Fivc Yelrs uf ServlCt", " Dircctor's Report) 
Fisca! Ycar 1990, V.S. Department o( Labor, Employmt'nt Standards Administration, S. 7. 
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untersuchen, ob die Ursache für die niedrige Anzahl der Beschwerden entweder in 

dem schon erreichten Niveau der Gleichbehandlung zu suchen ist oder in institutio­
nellen oder juristischen Hürden im Beschwerdeprozeß bzw. in dem Glauben der 
Betroffenen, daß sich durch eine Beschwerde sowieso nichts ändere. Angesichts der 

seit '989 umgekehrten Beweislast und der Anwendung des strikten Prüfungsmaß­
stabs auf Gemeindeebene ist anzunehmen, daß viele Beschwerden den erhöhten 

Anforderungen nicht genügen und vorzeitig abgelehnt werden. 
Wenn in einem Unternehmen aber doch systematische Benachteiligungen festgestellt 

werden, schlägt die OfCCP Lösungen vOr und verhandelt mit dem Betrieb über 
Veränderungen, Rückzahlungen oder Schadensersatz. Führt dies nicht zur Einhal­

tung der Vorgaben, können vom Staat Sanktionen in Form von Zahlungs- und 
Vertragsstop oder im Extremfall Vertragskündigungen und der Ausschluß von zu­
künftigen Aufträgen erfolgen. 1982 waren von 29000 Unternehmen allerdings nur 

'3 von der Beendigung des Vertrages betroffen, '990 nur eines. Dies stellt eine ver­
schwindend geringe Prozentzahl dar. (0 Unternehmen wurden dagegen für ihre 

Anstrengungen über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus ausgezeichnet 
(Westinghouse Electric Company, Tclekommunikationskonzern US Sprint 
etc.).H 

Nur sehr wenige Unternehmer haben sich aufgrund der recht leicht zu erfüllenden 
Auflagen und der geringen Kontrolle mit aller Krafr gegen diese Auflagen bei der 
Auftragsvergabe gestemmt. Empirische Untersuchungen ergaben, daß 7l % der im­
plementierenden Behörden vor Ort keinen Widerstand vorfanden, 15 % Prozent 

»einige« Schwierigkeiten hatten und 10% der Unternehmen vor Gericht zogen. Es 
hat aJso keinen so weitreichenden Widerstand gegen feste Kontingente für Minori­
tätsfirmen gegeben, wie man erwarten könnte. Hier spielt auch die RhetOrik der 

Fairneß und Chancengleichheit eine Rolle. Die einzige organisierte Opposition kam 
von den Verbänden der Baubranche, die am Erhalt des Status Quo interessiert waren, 
da sie auch am meisten von der Vergabe öffentlicher Aufträge profitiert hatten .)! 
1993 wurden von (79,4 Milliarden $ in öffentlichen Aufträgen der Bundesregierung 
10,4 Milliarden $ an Minoritätenfirmen vergeben. Während sich dies wnächst be­
trächtlich anhört, zeigt die Zahl doch deutlich, daß die Bundesregierung selbst ihre 
10% Klausel nicht einhält )" 

Neben dem Druck durch Vertragsabbruch, Strafandrohungen oder Schadensersatz­
forderungen setzt sich in einigen Privatunternehmen, insbesondere an den Universi­

t~ten, die Überzeugung durch, daß die volle Ausnutzung des vorhandenen Pools an 
Bewerber/ innen wirtschaftlich profitabel ist. So konnten bestimmte Lücken im Ab­

satzmarkt von Versicherungspolicen nur durch Frauen und/ oder Angehörige von 
Minderheiten geschlossen werden. Die Einschätzung, daß der Einschluß von Frauen 
und Minderheiten letl,tendlich profitabel ist, wird unter dem Stichwort »diversity« 

diskutiert. »Oiversity« wurde auch vom Supreme Court als ein Wert an sich dem Dif­
ferenzi erungsverbot entgegengehaltcnY Besonders wettbewerbsorientierte Unter­
nehmen und Bildungseinrichtungen haben freiwillige Affirmative Action Pläne aufge­
stellt, um die leistungsstärksten Arbcitnehmer- egal welcher Hautfarbe oder welchen 
Geschlechts - zu rekrutieren. »Diversity« wird damit zu einem Bestandteil liberaler 
Wirtschaftslogik instrumentalisiert, erfährt aber gleichzeitig eine rechtlich anerkannte 
Legitimierung, die Minoritäten und Frauen Zugangsmöglichkeiten öffnet. 
Zusammenfassend läßt sich zu den rechtlichen Grundlagen und der instirutionellcn 

H Office oE Fcdcr:d Contract Compliancc Progr :l:ms, S. 7 H. 
35 Oa\y (Fn. 26),5·975· 
36 Herald Tnbune, 14· 6.1995.5.,). 
37 Vgl. Meero ßroadcasling v. Fee, 497 U.S. 547 (1990). 
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'90 Umsetzung folgendes festhalten : Affirmative Action beschreibt eine Vielzahl an 

Gleichstellungs- und Fördermaßnahmen und -instrumentarien (EEOC u. OFCCP, 

admin. u. judikat., privat/öffentl. Sektor), die zunächst die Diskriminierung der 

(männlichen) Schwarzen und später Frauen eindämmen so llte . Zum Title VII, den 

Präsidentenverordnungen zur öffentlichen Auftragsvergabe und den 7.wei nationalen 

Gleichstellungsbehörden gibt es auf deutscher Bundesebene (noch) kein Pendant. 

Ein ähnlicher Ansatz der breiten Institutionalisierung von Gleichstellungsbemühun­

gen ist gegenüber dem jetzigen Zustand in Deutschland vorzuziehen, da er Be­

schwerde- und Kontrollinstanzen mit Klage- und Weisungsrecht geschaffen hat. 

Affirmative Action und feste Kontingente bei der Auftragsvergabe haben in vielen 

Berufen und Branchen benachteiligten Gruppen und Individuen zum erSten Mal 

Zugang und Aufstiegschancen eröffnet. Materielle Verbesserungen zeigen sich je­

doch nur langsam. Die Antidiskriminierungsbehörden spielen bei der Planung, 

Beratung, Durchführung und Kontrolle der Gesetze eine entscheidende Rolle. Und 

aufgrund der Erfahrung von drei Jahrzehnten und einsetzender Routine in den In­

stitutionen und Betrieben wird Affirmative Action langsam zum Selbstläufer. Die 

wichtigste Auswirkung von Affirmative Action liegt wahrscheinlich in der Verände­

rung kultureller Nonnen: Heute ist Diskriminierung weit weniger akzeptabel als vOr 

30 Jahren. 

4. Die Rechtsprechung des Supreme Court 

Die Analyse der wichtigsten Urteile des Supreme Court zur Verfassungskonformität 

öffentlicher Auftragsvergabe spiegelt die Spannung z.wischen einem aus liberaler Tra­

dition geborenen absoluten Differen:<ierungsverbot und einer sozialpolitisch moti­

vierten präferentiellen Behandlung bestimmter Gruppen zum Abbau vOn weißen 

und männlichen Privilegien wider. Ähnlich wie in der deutschen Debatte geht es in 

den USA hauptsäch lich um d.ie Legitimität offener und starrer Quoten und um das 

ungelöste Verhäl.tnis zwischen bevorzugender Behandlung lind verfassungsrechtli­

chem Gleichheitsgebot. 

Es ist im folgenden zu berücksichtigen, daß es sich im Gegensat:< 20m deutschen 

Gesetzesrecht in den USA um Fallrecht handelt. Vergleiche zwischen den beiden 

Rcchtssystemen sind daher nur begrenzt möglich. Eine Studie der Rechtslage und 

der Umsetzung ergibt im Ergebnis keine immer kohärente Urteilspra><is, sondern 

eine z. T. widersprüchliche Abfolge von Urteilen mit unterschiedlichen Interpreta­

tionsgrundlagen. Deutlich ist die politische Großwetterlage - mit Berücksichtigung 

einer zeitlichen Verschiebung - auch i.n der Richterauswahl und der Rechtsprechung 

erkennbar. Für unser Thema werden hier die wichtigsten Interpretationsstränge her­

ausgearbeitet. Die Praxis des Fallrechts soll uns also nicht daran hindern, die 

grundlegenden Fragen nach Möglichkeiten lind Grenzen vOn sozialpolitisch moti­

vierten Förderprogrammen in anderen westlichen Demokratien zu untersuchen. 

Denn es stellt sich angesichts fortdauernder Ungleichheit in Deutschland und Eu­

ropa die Frage, inwieweit Frauenförderung durch öffentliche Auftragsvergabe auch 

hier relevant bzw. praktikabel ist. 
Wichtig ist, daß der Supreme Court ethnische Differenzierungen generell mit einer 

strengeren Prüfungsstufe (strict scrlltiny) belegt als geschlechrsspezifische (mittlerer 

Prüfungsmaßstab). Nur unter Title VII kann man von einer analogen Interpretation 
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rassistischer und sexistischer Diskriminierung ausgehen.lS Die unterschiedliche Prü­
fungsstufe führt aber dazu, daß die Chancengleichheit von Frauen weniger geschützt 
wird als die von Minoritäten. Andererseits läßt die mittlere Prüfungsstufe zu, daß 
"biologische« Differenzen, wie die Gebärfähigkeit der frau, in geringem Maße 
durch die Rechtsprechung berücksichtigt werden können. So ermöglicht die miniere 
Prüfungsstufe z. B. Gleichbehandlung von Schwangeren in der Krankenversiche­
rung. Die Entscheidung des Gerichts iiber den Einsatz einer bestimmten Prüfungs­
stufe hat also auch geschlechtsspezifische Relevanz. 
1971 wurde in einem der wichtigsten Urteile zum Tide VII (Griggs vs. Duke Power) 
der Tatbestand mittelbarer Diskriminierung vom Verfassungsgericht anerkannt.)9 
Diese Anerkennung stärkte die rechdiche Ausgangsposition von benachteiligten 
Personengruppen enorm, da die Diskriminierung nicht individuell nachgewiesen 
werden mußte.'o Das Konzept der mittelbaren Diskriminierung schließt von der 
Wi.rkung auf den Grund, d. h.: Wenn eine benachteiligte Gruppe in einem Arbeits­
bereich erheblich unterrepräsentiert ist, so wird dies in den USA als Ergebnis von 
Diskriminierung gewertet (statistical evidence). Mit diesem Urteil wurde anerkannt, 
daß Diskriminjerung meist unabhängig von subjektiven Intentionen erfolgt (dispa­
rate impact). Bis dahin war nur unterschiedliche Behandlung als illega.l gewertet 
worden (disparate treatment). Seit J971 lag die Beweislast damit bei den Unterneh­
men, wenn der Kläger/die Klägerin zeigen konnte, daß oberflächlich neutrale 
Anforderungen einen disparaten Effekt auf eine Gruppe hatte. Ausnahmen von der 
"disparate impact« Theorie. können gemacht werden, wenn ein Betrieb zeigen kann, 
daß eine diskriminierende Anstellungs- und Beförderungspraxis ein notwendiger 
Bestandteil der zu verrichtenden Arbeit ist:" Mit dem rechtlichen Argument des 
,disparaten Effekts< wurden auf kommunaler Ebene feste Kontingente für Minoritä­

ten bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eingeführt. '989 kehrte der nun von 
konservativen Richtern dominiene Supreme Court diese Gewichtung der Beweislast 
jedoch für die erSte Instanz um" 
Die erste und berühmteste Entscheidung zu Affirmative Action fid 1978 im Fall 
University of California vs. Bakke, als ein älterer weißer Student klagte, weil ihm 
andere Studenten aufgrund ihrer Hautfarbe vorgezogen worden wären.') Damals 
hane die Universität versucht, den Prozentsatz von Minoritäten in ihrer Medizini­
schen Fakultät zu erhöhen, weil dort unter 100 Studenten nur ein Schwarzer war. 
Der Fachbereich hatte 16 Plätze für ökonomisch oder sozial benachteiligte Studen­
ten reserviere und 5 für die Kinder großzügiger Spender. Bakke hatte trotz seines 
z. T. besseren Notendurchschnitts keinen Studienplatz erhalten und klagte gegen die 
Universität mit der Begründung, daß er aufgrund seiner Rasse diskriminiert worden 

)8 Zur Tb'sc der .. race-:tnalogy .. Siehe: fcrr('(\ My ra M., EqU3ltry and Auronomy: Fcminist Polilics in [he 
United St,u es llnd \'(les t Germ:any, In: K'\lzensteiu, Mary F;unsod/ McClurg Mudlcr. C1rol (cds.), Thc 
Wornen's Movtm('nt.~ of the Unucd St3lcS :tnd WCSlcrn lurope, Consciousncss, Poluical OpponunilY, 
and Pubhc Policy, Philadelphia 1987. S. 17~- I ?S . 

39 G rigg~ v. Duke Power 401 V.S . 42.4 (1971). 
40 Vgl. Pbrr/ß trte\sl11ann 7.U mittelbarer niskrim il1lcrung (Fn. I). 
4\ Hier WIrd haufig das Beispiel ,. Schau.s pLeler~ in dl'r juristi schen Llter:uur genann t. Theater und Filmpro­

duktionen konnen Il ':llurlich ungehindert dll' Dlrstdlt:r cimtcllcll, die dc.:m Ceschtccln und der Hautfarbe 
des Protagoni.Sten C(H.$prt.'Ch":l. Intcrcss:uH, :lbl'r nicht erf.:tßt, \V:uc dagc:g('n ~1I wissen, wckhe welliger 
cxotisd lcn Arbeitgeber vOn dieser Ausl1:'1hrncrcgrlung Gebr.luch nl3chtn und mit welchen Argumen­
ten. 

42 1m Unell WJrds Covc P3cking Y. Antomo. 490 U.S. 642. (1989) entschied der Supreme Coun, daß 1m fall 
VOn .. disp::1r::ac impact ... der KIJger nun zeigen muß, welcher spc:L/jisrhe Mechamsm us 7.ur Disparitit 
zwischen vt:'rschic:dcnen Gruppen von A·rbt'itnc:hnH'rn fuhrt. DICS erschwerte Kbgcn gt-gl'n !i lrukturdlc 
D,skriJ1l11licrung erheblich. 

43 Rc,;ents of thc UniversllY of Calj(orni::1 v. B:lkk<: , 4) 8 U.S . 265 (1978) . 
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sei." Hier wurde zum ersten Mal der Begriff »umgekehrte Diskriminiemng« (re­
verse discrimination) verwendet, dessen Tatbestand das Gericht allerdings zurück­
wies: Es sei die Absicht des Gesetzgebers gewesen, so das Gericht, das kontinuier­
liche Fortbestehen von Diskriminierung zu beenden, daher seien Fördermaßnahmen 
grundsätzlich erlaubt. Gleichzeitig dürften diese Fördermaßnahmen aber Individuen 

n.icht zu stark belasten. Damit kam das in sich gespaltene Gericht (5 : 4) zu einem 
ambivalenten Urteil, das aber auf breite gesellschaftliche Akzeptanz stieß: »Affilma­
tive Action ja - feste Quoten nein«. Deutlich wird in diesem Urteil die ungelöste 
Spannung zwischen dem strikten Differenzierungsverbot der Verfassung und den 
Antidiskriminierungsgesetzen, dic aktive Gleichstellung ermöglichen: Trotz des ab­
soluten Differenzierungsverbots sprach der Supreme COUrt der Legislative das Recht 
zu, bestimmte soz ial e Gruppen auf dem Arbeitsmarkt zu bevorzugen, und erhielt 
sich damit einen interprctatorischen Spielraum. Innerhalb dieses Spielraums kom­
men die politischen Ausrichtungen der Riehrer in dieser Frage verstärkt zum 

Tragen. 
Wichtig für die Entscheidung zur l.egitimität freiwilliger Affirmative Action Pläne in 
der Privatwirtschaft war ein Jahr später der FaJl WebeL<! Hier wurde entschieden, 
welche Kriterien die konkrete Ausgestaltung eines Förderplanes legitimieren. Diese 
Kriterien werden heute auch als Srandard für Frauenförderung in der Privatwirt­
schaft verwendet und lauten: 

1. Der Zweck des Affirmative Action Planes entspricht dem Bürgerrechtsgesetz. alte 
Strukturen der Rassentrennung bzw. Diskrim inierung VOn Frauen zu beseiti­
gen. 
2. Ocr Förderplan darf gleich.zeitig die Intcressen der weißen/männlichen Beschäf­
tigten nicht zu stark beschneiden (weder absolute Sperre noch Entlassungen). 
3. Der Plan dient dazu, bisherige »rassischc« oder gcschlechtsspezifische Unausge­
wogenheit zu beseitigen, nicht um »rassischen«/geschlechtsspez ifischcn Proporz 

au freehtzuerhal ten. 
4. Der Affirmative Action Plan ist eine temporäre Maßnahme<' 
Werden diese vier Kriterien erfüllt, ist ein Affirmative Action Plan unter Tide VII 

legal. 
1980 erging zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der 10% Vergabequoten bei öffent­
lichen Aufträgen. die vom Kongreß 1977 in einem Gesetz festgelegt worden war, das 
wichtige Urteil, daß Affirmative Action auch in diesem Fall verfassungsrechtlich 
tragbar ist (Fullilove vs. Klutznick)Y Die Klage der Bauunternehmerverbände, die 
sich gegenüber den kleineren Firmen in schwarzer oder hispanischer Hand benach­
teiligt fühlten, wurde vom Verfassungsgericht mit der Begründung abgelehnt, daß 
»die bloße Enttäuschung von Erwartungen bei .Nichtminderheiten-Unternehmen<. 

nicht automatisch verfassungswidrig sei" Bei der Schaffung begrenzter Abhilfe­

maßnahmen sei ein »Mittragen der Last« durch unschuldige Dritte zumutbar. Diese 
Elllscheidung bedeutete einen Sieg für die Befürworter von Affirmative Action 
durch öffentliche Auftragsvergabe. 

44 BJkke war allerdings schon :i.wCIn1l1 an loderen UntVCrSitalen JufgrunJ .~l, i ne.\i fong,l' S'chriucncn AJlcrs 
()s Jahre) abgelehnt worden. 

45 United. Stcdworkcrs of America v. Weber, 44) V.S. '93 (1979). Hier Iulte eill Mitglied einer Stahlarbei ­
tergewerkschaft , \\,icdcrlJlll c.in Weißer, gegen die proporlionale Weiterbildung Schw.;l.r~("r gekJagt , da cr 
eine langcre Be[rieb~7~ugl'horigkeil aufzuwclsco hatte. 

46 Sack,of,ky (Fn. 11). S. '48 . 
47 Full ilo". v. Klulznick. 448 V.S. 448 (1980). 
48 Die Krilerien Sind nachwiesen bei S3cksoCsky (Fn. 11), S. 249. Vgl. Owe.ns, MaJor. R., FeJcr.l1 ComrlC­

ting: Minorit)' Pr0l:;rcss H.tlted by MaJ0rlty Grecd: Thc Scandal of the Minority Set Asidcs Pr(l~ram, in: 
Business and SOCIClY R., Winter 1987, S' 41-;.4 . 
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1987 wurden in San Francisco von einem unteren Gericht n1. E. zum ersten Mal 

explizit Quoten für Frauenunternehmen aufrechterhalten, für Minderheiten jedoch 
abgelehnt. Dort hatte die Gewerkschaft der Vereinigten Auftraggeber in der Bau­

wirtschaft gegen Präferenzprogramme für Frauen und Minoritäten geklagt (Associa­
ted General Contractors vs. City of San Fransisco). Zugute kam den Frauen in 
diesem Fall, daß bei geschlechtsspezifischen Fragen meist der miniere Prüfungsmaß­
stab angelegt wird, der die unterschiedliche Behandlung - also auch Förderung -
eher erlaubt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß sich in Zukunft ein Interpreta­
tionsstrang durchsetzt, der Frauen tendenziell gegenüber den Minoritäten bevor­
zugt. Im Gegenteil, in der öffentlichen Diskussion ist die einseitige Konzentration 

der Diskussion von Aifirmative Action als »race-issue« hervorstechend, obwohl der 
Frauenanteil an der Bevölkerung höher liegt. Eine Untersuchung der tendenziellen 
Gleichsetzung von Affirmative Action mit Minderheitenteehten im öffentlichen 

Diskurs unter gleichzeitiger Ausblendung der geschlechtsspezifischen Aspekte wäre 
sicher ein lohnendes Unterfangen. 

1987 bestätigte das Verfassungsgericht weiterhin, daß die Berücksichtigung des Ge­
schlechtS als Kriterium bei BeförderungsentScheidungen zulässig sei, wenn es als 
zusätzlicher Faktor verwandt würde."" Dieses Urteil steht für einen Interpretations­
strang, der Diskriminierung gegen Frauen unter Tide VII genauso interpretiert wie 
rassistische Diskriminierung. Eine Ausnahme machte hier Richter Scalia, der die 
geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsplatzes zuungunsten der Klägerin als 
das Ergebnis freier Entscheidung der weiblichen Arbeitnehmerinnen ansah. 

Nach neun Jahren republikanischer Ämterbesetzung stellten 1989 die konservativen 
Richter im Supreme Court die Mehrheit und stimmten in mehreren Fällen gegen 
Affirmative Action, darunter auch einmal gegen feste Kontingente in der öffentli­
chen Auftragsvergabe: 1o Parallel zu der 10%-Klausel für Bundesausschreibungen, 
die durch ein vorangegangenes Urteil bestätigt worden war (Fullilove), hane die 
Stadt Richmond, in der 50% Schwarze lebten, die Auftragsquote für Minoritäten­
Betriebe auf 30% erhöht. Dagegen hane ein weißer Bauunternehmer geklagt und mit 

der Begründung Recht erhalten, daß der allgemeine Verweis auf die Diskriminierung 
von Schwarzen in der Bauindustrie zu unspezifisch sei und keinen logischen End­

punkt habe. Das Verfassungsgericht hane damit zum ersten Mal die strikte Prüfungs­
stufe bei der Überprüfung von Affirmative Action anhand der Equal Protection­
Klausel angelegt. Das Ergebnis war "fatal in fact«, wie Richter Thurgood Marshali 
vermutet hatte. Das Urteil wirkte als Startsignal, die Quoten bei Auftragsvergabe in 
vielen Gemeinden abzuschaffen. Dadurch fiel die Auftragsvergabe an geförderte Un­

ternehmen in Richmond von 31 auf 2% , in Philadelphia von 25 auf 2% und in 
Tucson von 28 auf 0%.1' 
Diese hier etablierte Anwendung des strikten Prüfungsmaßstabs bei aktiven Gleich­
stellungsmaßnahmen ist in seiner Tendenz nun durch das letzte Urteil des Verfas­
sungsgerichrs mit knapper Mehrheit (5: 4) weitcr untermauert worden. ImJuni [995 
hatten d.ie Richter in mehreren inhaltlich verwandten Urteilen die Einschränkung 
bisheriger Gleichstellungsmaßnahmen auch in der Bildungspolitik, bei der Aufstel­
lung vOn Wählerlisten und bei der öffentlichen Auftragsvergabe festgesetzt. Bis­
lang hatte die Bundesregierung in Washington durch das Fullilove Urteil mehr Frei­
heit als die Gemeinden in der Vergabe öffentlicher Aufträge nach sozialpolitischen 

Gesichtspunkten. Dieses bundesstaatliche Privileg wurde 1995 durch das Urteil in 

49 J()hnso n v. Tr.lnspon:Hion Agenc )". S:l.mJ CbrJ Count )'. CaJifornlJ, 107 S. CL 1442 (1987). 
50 City of RJChmond \'. Groson Co., 109 S. Cl. 706 (1989). 
51 Dimeo (fn·17), 5.56. 

'93 
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194 Adarand Constructors Inc. v. Fcdcrico Pena (Nr.93-1841) zurückgenommen, so 

daß Affirmative Action für Minderheiten jetzt nur noch zulässig ist, wenn ein .. zwin­

gendes. sta"t1iches Interesse besteht und historische Benachteiligung bewiesen wer­
den kann. Allerdings wandten sich nur zwei der Richter ganz von dem Konzept ab. 

Die von Reagan ernannte moderate Richterin Sandra Day O'Connor stellte dagegen 
in der Urteilsbegründung und für den Beibeha.lr von Affirmative Action fest: »Tbe 

unhappy persistence of both the practice and the lingering effects of racial discrimi­

nation against minority groups in this country is an unfortunate reality, and the 

government is not disqualified from acting in response to it."l' Im Ergebnis sind also 

noch immer 7 Richter der Überzeugung, daß Personen aufgrund ihrer .Rasse« selbst 
unter dem strikten Prüfungsmaßsrab unterschiedlich behandelt werden dürfen, so­

lange diese Differenzierungen bestimmte enge Vorgaben erfüllen. Die Wirkung von 
Adarand wird trOtZ der Freude bei den Gegnern des Programms daher unterschied­

lich beurteilt. Unter Berücksichtigung der anderen jüngsten Bürgerrechtsurteile 

spiegelt Adarand jedoch eine Stimmung im Land wider, die staatlichen Eingriffen 
und Quoten jeglicher Art mißtraut. 

Als Fazit z.u den Urteilen des amerikanischen Verfassungsgerichts läßt sich folgendes 

festhalten: Affirmative Action nach bestimmten Kritetien (Bakke, Weber) ist bei 
Anstellung und Beförderung legal. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe auf Bundes­

ebene wurde die 10% Quote vom Verfassungsgericht zunächst als sozialpolitisches 

Kriterium best"tigt (Fullilove), '995 jedoch ernsthaft in Frage gestellt (Adarand). 
Während die zeitlich früheren Urteile Affirmative Action und Aufrragsvergabe we­

der nach sozialen Gesichtspunkten noch als Instrument der Chancengleichheit 

zuließen und damit das Differenzierungsverbot einschränkten, har präferentielle Be­

handlung unter der jetzt dominierenden engen Interpretation des Glcichheirsgrund ­

satus und unter der Anwendung eines strikten Prüfungsmaßstabs nur geringe 

Chancen auf Erfolg (Adarand) . Diese interpretatorische Wende spiegelt den konser­
vativen Trend in den USA wider, der auch in anderen Rechtsgebieten zu Verände­

rungen geführt hat (leichtere Verhängung der Todesstrafe, Wiedererstarken der 

Einzelstaaten etc.). 
Die rechtliche Kontroverse, die Affirmative Action in den USA verursacht hat, liegt 

u. a. in ihrem Widerspruch zu grundlegenden liberalen Werten wie unantastbaren 
Eigentumsrechten, Meritokratie, Individualismus und Straffreiheit für nicht inten­

dierte Benachteiligungen. Die Vergabe öffentlicher Aufträge an Minoritätenfirmen 

oder Frauenunternehmen postuliert dagegen die Relevanz und den Fortbestand so­

zial u.nd ökonomisch abgrenzbarer Gruppen in der amerikanischen Gesellschaft. 

Besonders die republikanischen Gegner des Sozialstaals, die sich seit 1992 verstärkt 

im Aufwind sehen, haben es im liberalen Diskurs leichter, ihr »farbenblindes« Kon­

zept der Chancengleichheit als das einzig Wahre an den (weißen) Mann 7.U bringen. 

Dagegen stehen kritische Forderungen, denen das Konzept der .Chancengleichheit« 

allein nicht ausreichend erscheint, außerhalb dieses dominanten Diskurses und StO­

ßen auf wenig Verständnis. 

Es läßt sich zwar festhalten, daß d.ie verschiedenen amerikanischen Regierungen 

zwischen den späten 60er bis in die frühen 80er Jahre öffentliche Auftragsvergabe als 

sozialpolitisches Miuel der Gleichstellungspolilik nachdrücklich unterstützt und da­
mit imphit anerkannt haben, daß »the level playing field. in großen Teilen ideolo­

gisch ist. Seit der konservativen »Reagan-Revolution« und der Umbesetzung des 

52 Ad;'lcand Ctlnstructors, Inc .. Pelitloncr v. Frcdcrko Pena, SCl.:Hury of Transport;l.tion. Aus!;elost wUl'de 
das Urteil durch die Klage dc!o Bauunternehmers Rand)' Pech, dessen Angebot 1700 $ unlt"c Jem der 
hispamschen Firma gelegen hane, die den Auttrag bekommen h:l.lle. 
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Verfassungsgerichts ist diese Form der Affirmative Action jedoch langsam einge­
schränkt und das Differenzierungsverbot zunehmend gegen die aktive Gleichstel­

lung von Minoritäten und Frauen ausgelegt worden. 

5. Schlußfolgerung für die rechtspolitische Diskussion in Deutschland 

Öffentliche Auhragsvergabe mit sozialen Auflagen funktioniert (nur), wenn adä­

quate gesetzliche und institutionelle Grundlagen geschaffen werden. Das geschieht 
eher in Phasen ökonomischer Expansion und kritischer Selbstreflexion der Gesell­

schaft oder durch politischen Druck von außen. Weder wirtschaftlicher Aufschwung 

noch sozialpolitisches Engagement in Regierung oder Bevölkerung stehen in näch­
ster Zukunft jedoch ins Haus. Weiterhin bi Idet in der deutschen Politik und 

Rechtsprechung der Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes, ähnlich wie die ame­
rikanische Equal Protection-Klausel, in jüngster Zeit zunehmend ein Hindernis für 
präferentielle Programme für Frauen. Die Instirutionalisierung von Gleichstellungs­

politik und die Veränderung der politischen Kultur ist in den USA weiter vorange­
schritten, so daß Affirmative Action trOtZ massiver neoliberaler Kritik noch vic[er 

Orts praktiziert wird. Dies ist in der Bundesrepubl ik nicht der Fall. Gerade bei der 
öffentlichen Auftragsvergabe, die noch recht schüchtern auf der Länderebene durch­
dacht wird, formiert sich frühzeitig politischer und juristischer Widerstand. Das 

Kalanke Urteil des J:::uGH (NJW [995,3[09 = DVBI. 1995, 123[; dazu KJ [995, 
493) das die automatische "Bevorzugung. einer gleichqualifizierten Angestellten im 
öffentlichen Dienst in Bremen als nicbt zulässig zurückwies, hat deo Einsatz aktiver 

Gleichstellungsmaßnahmen nicht erleichtert. Im Gegenteil, im Anschluß hat auch 
das Oberverwaltungsgericht in NR W die Quote für gescWechtdiskriminierend er­

klärt (NVwZ 1996, 494; 495). Inwiewet öffentliche Aufrragsvergabe und Subventio­
nen als Mittel der Frauenförderung betroffen wären, ist jedoch noch nicht genau 

geklärt. 
Das Urteil des EuGH verdeutlicht ebenfalls eine enge Auslegung des Differenzie­

rungsverbots, das nun auch bei uns vermehrt Relevanz erfährt. Überdeutlich wird 
angesichts dieses Roll-back das Fehlen eines starken politischen Impetus, der in 
Richtung auf einen geschlechtsspezifischen Privilegienabbau - vergleichbar mit den 
amerikanischen Bemühungen - versucht, die Situation von Frauen zu verbes­
sern. 

Der argumentative Widerstand gegen die Berücksichtigung von »G ruppen« kl.ingt in 

Deutschland angesichts der rechtlichen Traditionen und der zahlreichen gruppen­
spezifischen Regelungen (für Schwerbehinderte, Bundeswehrangehörige etc .) hohl. 
Daß der Gleichheitsgrundsatz angewendet wird, um aktive Gleichstellung zu ver­
hindern, ist das paradoxe Ergebnis eines nur formal argumentierenden Gleichheits­

verständnisses. In den USA stimme r! dagegen selbst konservative Richter darin 
überein, den Wirkungen historischer Benachteiligungen Rechnung zu tragen. 
Die Verabschiedung eines deutschen AntidiskrLminierungsgesetzes im Bundestag, 

wie es seit über 15 Jahren diskutiert wird, hätte durch feste Kontingente bei der 
Auftragsvergabe unterstrichen werden sollen. Inzwischen ist jedoch das zweite 
Gleichstellungsgesetz ohne die Möglichkeit sozialpolitisch motivierter Auftragsver­
gabe erlassen worden. Die faktischen Durchsetzungschancen sind daher momentan 
eher gering. Dies ist umso mehr zu bedauern, als die Arbeitslosigkeit heute zu den 

drängendsten Problemen in D eutsch land zählt und ein bedeutender Handlungsbe-

19J 
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196 darf besteht. Nur eine Verringeru ng der hohen Frauenarbeitslos igkei t - auch mit 
neuen Mitteln - kann hier eine Erleichterung bringen. 
Das föderale deutsche System bietet ebenso wie in den USA eine Möglichkeit, der 
öffentlichen Auftragsvergabe nach sozialpolirischen Kriterien auch auf der Landes­
und Gemeindeebene mehr Gewicht zu geben. Die Bemühungen in Berlin und 
Brandenburg s ind Beispiele gesetzgeberiseher Tätigkeit, die versuchen, frauenpoliti­
sche Erwägungen wieder in das Blickfeld zu rücken . D aher können die institutionel ­

len Entwicklungen in den USA trotzdem eine Anregung bieten. 

Christian Müller 

Der Rückgriff gegen Angehörige 
von Sozialhilfeempfängern 
Ein Leitfaden 

Für Sozialhilfeempfanger und ihre Angehörigen stellt sich immer 
häufiger die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen das 
Sozialamt die erbrachten Geldleistungen von den Angehörigen 
zurückfordern kann. Dies gilt ebenso für die Fälle, bei denen der 
Sozialhilfeempfanger seine Angehörigen zu Lebzeiten beschenkt 
hat. Dabei kann mit guten Gründen bezweifelt werden, ob die Trä­
ger der Sozialhilfe die gesetzlichen Einschränkungen der Heranzie­
hung immer in ausreichendem Maße beachten. 
Angesichts dieser Umstände stellt Müllers Praxisleitfaden mit sei­
nen konkreten Berechnungsbeispielen eine einmalige und unent­
behrliche Hilfe für die Betroffenen und die in der Sozialarbeit täti­
gen Praktiker, Sachbearbeiter und Sozialarbeiter dar. In kompakter 
Form werden dabei alle relevanten Fälle exemplarisch behandelt. 
Besondere Erwähnung verdient die Tatsache, daß es dem Autor 
gelingt, die komplizierte und komplexe Materie verständlich aufzu­
arbeiten, um somit Laien und Fachjuristen gleichermaßen einen 
nützlichen Dienst zu erweisen. 
Der Autor, Dr. jur. Christian Müller, war mehrere Jahre Familien­
richter und ist seit einiger Zeit Professor an der Evangelischen Fach­
hochschule Hannover. 
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